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EINLADUNG 
 
zur Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industriegebiet mit Do-
nau-Hafen Straubing-Sand 
 
 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder der Verbandsversammlung zu der am  
 
 

Freitag, den 14. Dezember 2007, 17:15 Uhr, 
 

in Straubing, Innovations- und Gründerzentrum (Konferenzraum), 
 

 
stattfindenden 7. Verbandsversammlung des Jahres 2007 ein. 
 
Bei Verhinderung bitte ich Sie, die Einladung rechtzeitig Ihrem Vertreter zu übergeben 
und die Geschäftsstelle davon zu informieren. 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G  
 
 
 
A) ÖFFENTLICHER TEIL 
 
 
1. Begrüßung / Zustimmung zur Tagesordnung / allgemeine Informationen 
 
2. Genehmigung der Niederschrift über die 6. Verbandsversammlung 2007 vom  
    12.10.2007 
 
3. Verkehrliche und bauliche Gestaltung des Einfahrtsbereiches West 
 
4. Mitteilungen 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Be-
kanntmachung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 
29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Fliegende Abteilung 261 - § 3 StOffz; 91154 Roth; Otto-Lilienthal-Kaserne 
 
Übungsraum: 
Schwabach - Kallmünz - Neuburg v. Wald - Bad Berneck - Zeil - Maibach - Bad Neustadt - Mei-
ningern - Saalfeld - Grenze Tschechien bis Passau - entlang Grenze Österreich - Trostberg- 
Raubling - Hofolding - Taufkirchen - Moosburg - Allershausen - Theissing - Nördlingen 
 
Zeit: 
07.01.2008 - 31.01.2008 
04.02.2007 - 29.02.2008 
03.03.2008 - 31.03.2008 
 
Art und Name der Übung: 
Taktikausbildung großräumiger PAH-Einsatz im Rahmen der Fliegerischen Aus- und Weiterbil-
dung 2008 
Abschlussübung AllgMillAufbauLG 
 
Besonderheiten: 
An Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen findet grundsätzlich kein fliegerischer Dienst 
statt. 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 
liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die 
Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zu-
widerhandlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht 
hat bzw. die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben 
oder deren Verursacher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, wel-
che Meldung nach Formblatt direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die 
Schäden bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bun-
des, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jag-
daus-übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 
Übung zu verständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 
Straubing-Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Steinbauer 
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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG); 
Errichtung eines Stillgewässerbiotops im Rainer Wald auf Fl.Nr. 540/6 der Gemarkung 
Rain durch den Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Bezirksgeschäftsstelle 
Niederbayern, Maxmühle 3, 94554 Moos 
• Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

 
Für das o. g. Vorhaben ist die gemäß § 3 d UVPG i. V. m. Art. 83 Abs. 3 des Bayerischen Was-
sergesetz (BayWG) und der Anlage III zum BayWG vorgeschriebene Vorprüfung des Einzelfal-
les durchgeführt worden. Die Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf. 
 
 
Straubing, 04.12.2007 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Wasserrecht 
 
Buchner 

 


